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die tatsächlichen Beitragsjahre berücksich-
tigt werden, gilt uneingeschränkt nur für
die ledigen Frauen und die meisten Män-
ner. Für die verheirateten, verwitweten und
geschiedenen Frauen gelten andere, gün-
stigere Regeln.
Die anschliessende Diskussion und Frage-
Stellung brachten noch weitere Zurückset-
zungen zutage. Bei der Rentenbemessung
fallen die Benachteiligungen der Frauen
auf dem Arbeitsmarkt — die niedrigeren
Frauenlöhne und die geringen Aufstiegs-
möglichkeiten — für die Ledigen beson-
ders stark ins Gewicht. Das gilt vor allen
Dingen für jene Versicherten, die schon
in den Nachkriegsjahren berufstätig waren,
als Männer- und Frauenlöhne noch mehr
auseinanderklafften als heute. Als unan-
gemessene Härte wird von ledigen Frauen
auch die Anrechnung von Beitragslücken
empfunden, die durch die Betreuung be-
tagter Eltern entstehen und später bewir-
ken können, dass nur Teilrenten ausbe-
zahlt werden.
Die AUF, welche die Interessenwahrung
der ledigen, über 25jährigen Frauen in der
Schweiz bezweckt, will sich dafür ein-
setzen, dass die heute noch bestehenden
Benachteiligungen der unverheirateten
Frau in der AHV bei zukünftigen Revisio-
nen beseitigt werden. M. B.

Volksabstimmung über die
Fristenlösung
Am 25. September 1977 wird die Volksab-
Stimmung über die Fristenlösungsinitiative
durchgeführt, nachdem sich Ständerat und
Nationalrat darauf einigen konnten, die In-
itiative dem Volk ohne Abstimmungsemp-
fehlung zu unterbreiten. Noch ungewiss ist,

ob bis zu diesem Zeitpunkt ein Gegenvor-
schlag des Parlamentes vorliegen wird.

Auf jeden Fall rüstet sich die Schweizeri-
sehe Vereinigung für straflosen Schwan-
gerschaftsabbruch (SVSS) bereits zum
Kampf. Für die Abstimmungskampagne
braucht sie Geld, und sie ist dabei auf
Spenden angewiesen. Als Propagandamit-
tel möchte sie unter anderem einen Film
herstellen, der sich vor allem für ver-
mehrte Aufklärung der jungen Menschen
über sexuelle Fragen einsetzt. Allen unse-
ren Mitgliedern, welche die Fristenlösung
finanziell unterstützen möchten, empfehlen
wir das Postcheckkonto 30-8770 Bern,
Schweizerische Vereinigung für straflosen
Schwangerschaftsabbruch. Falls der Bei-
trag nur für den Film verwendet werden
sollte, kann auf der Rückseite des Ein-
zahlungsscheins ein entsprechender Ver-
merk angebracht werden.

Hinweise auf Bücher
Neue Staatskunde der Schweiz
Vor zehn Jahren ist die «Neue Staatskunde
der Schweiz» von Ernst Krattiger (Staats-
kundeverlag E. Krattiger AG, Muttenz) zum
erstenmal erschienen. Im vergangenen
Herbst kam sie in 5. Auflage und mit dem
100 000. Exemplar heraus. Für schweizeri-
sehe Verhältnisse ein beachtlicher Er-
folg. Wie die früheren, wurde auch diese
Auflage auf den neuesten Stand nachge-
führt; sie trägt beispielsweise den jüng-
sten Entwicklungen auf dem Gebiet der
Sozialversicherung Rechnung, schliesst
den Finanzplan des Bundes für die Jahre
1977—79 und das Armee-Leitbild 80 ein.

Von der Stellung des einzelnen Bürgers
ausgehend, beschreibt der Verfasser die
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